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Accis - und Zoll - Ordnungen ,

als
B e y l a g e

zu Nro . 1 .
des Großherzogl . Badischen Anzeige - Blatts

für dm See , Donau , Wiesen - und Dreisam -Krets. 1814.

( Die Ausfuhr der Lohe von eichenen Rinden betreffend . )

K . D . Nr . 17708 . Das Großherzogiich Hochpreißliche Finanz - Ministerium hat auf ge¬
pflogene Communikation mit dem Großherzogiich Hochpreißliche « Ministerium des Innern
verordnet , daß zur Ausfuhr der Lohe von eichenen Rinden die Cvucession eben so , wie zur
Ausfuhr der eichenen Rinden erforderlich , und dafür ebenfalls eine Erportaiionsgebühr von
10 prvCmro zu entrichten fe».

Diese hohe Verordnung , nach welcher sich in verkommenden Fällen genau zn achten ist,
wird hlemkt zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht ; und die Aemter haben solche de«

Gemeinden noch besonder - zu verkünden .
Frepburg den 30 . November 1813 ,

Großherzogiich Badisches Direktorium deS DreisamkreiseS .
von Roggendach . Güllmanv .

( Die Veraccisung der den Müller » zugeführteu Mahlfrüchte betreffend .)

A . D . Nr . 18599 . DaS Großherzoglich Hochpreißliche Finanz , Ministerium hat un¬

term 14 . d. M . Nr . 1862 . verordn « , daß diejenigen Müller , welche die MahlftüLte zu¬

geführt erhalten und dieselbe , ohne daß ihnen die Acciszeichen zugleich mit übergeben wer¬

den , von ihren Kunden annehmen , eben so strafbar seyen , wie jene , welche nach Satz y .
deS Z. 7oo - der Accisordnung die Früchte ohne Beobachtung der gesetzlichen Vorschrift selbst
in ihre Mühlen führen und daß daher nach der Analogie deS Satze » i . § . 705 . der Accis -

vrdnnng auch im ersten Falle di « für den zweytrn Fall im $. 101 , der AcciSordnung be -

Kjmmtrn Strafe « anwendbar feyen»
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V Diese Verordnung wirb den sämmtlkchen Aemtern zu ihrem Benehmen kn borkomme«,
den Wie « und zur Verständigung der Müller , wie auch deS Aufsichtspersvnals bekannt
gemacht.

Freyburg dea rS . Dezember 18* .
Großherzoglich Badisches Direktorium des DreisamkreiseS .

yon Rsggenbach . Güllmann .
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